
Vergünstigungen für 
Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter im Kreis 
Coesfeld 
(Stand: Januar 2019) 

 
 
Um die nachfolgenden und zurzeit bestehenden Vergünstigungen im Land Nordrhein-
Westfalen in Anspruch nehmen zu können, ist jeweils die Vorlage der gültigen 
Jugendleiter/in Card oder des Jugendgruppenleiterausweises erforderlich. 
 
 
Stadt/Gemeinde 

 
Vergünstigungen 

Land 
Nordrhein-Westfalen 

  Das Deutsche Jugendherbergswerk gewährt bundesweit 
eine kostenlose Mitgliedschaft (weitere Info´s unter 
www.djh.de). Auf die Kosten für einen privaten Aufenthalt in 
einer JH bekommen die Inhaber/innen einen Rabatt von 
10% bezogen auf Unterkunft, Bettwäsche und Verpflegung, 
unabhängig von der Aufenthaltsdauer  

 Der Freizeitpark Movie Park Germany gewährt eine 
Gebührenermäßigung von 10,00 € auf den regulären 
Tagespreis in der Saison. Die Ermäßigung gilt während der 
Saison (einige Tage werden dabei nicht berücksichtigt, Infos 
auf der Internetseite Juleica Vergünstigungen) 

  Im Alpincenter Bottrop erhalten Inhaber der Juleica Card + 
eine Begleitperson 20 % Preisvorteil auf die normalen 
Angebote. Die Ermäßigung gilt sowohl für die Skihalle als 
auch für den Hochseilgarten und die Sommerrodelbahn 

Kreis Coesfeld 
 

 Der Kreis Coesfeld gewährt eine Gebührenermäßigung von 
 0,50 € auf den regulären Eintrittspreis der beiden Kultur-
 zentren Kolvenburg in Billerbeck sowie der Burg 
 Vischering in Lüdinghausen 
  Ehrenamtliche, die eine Juleica über das Kreisjugendamt 

Coesfeld beantragt haben oder Ehrenamtliche, die eine 
Juleica über eine andere Behörde beantragt haben, aber 
für einen Träger der freien Jugendhilfe aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Coesfeld 
tätig sind, können dort seit dem 01.01.2015 unter Vorlage 
Ihrer Juleica einen Zuschuss in Höhe von 50,00 € 
beantragen 

Ev. Jugend Steinfurt-
Coesfeld-Borken 

 Das Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Jugend im 
 Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken gewährt auf alle 
 Angebote (Freizeit und Schulungen) eine Gebührener-
 mäßigung von 10 % (www.ev-ju.de) 
 

Gemeinde Ascheberg 
 

 Die Gemeinde Ascheberg gewährt freien Eintritt in das 
 Hallenbad im Ortsteil Ascheberg-Herbern 
 Der Golfclub Wasserschloß Westerwinkel gewährt die  
 kostenlose Nutzung der Driving-Range (Übungsanlage) 
 und stellt über den Pro Shop kostenfrei Leihschläger zur 
 Verfügung 

Stadt Billerbeck 
 
 

  Die Stadt Billerbeck gewährt 
 freien Eintritt bei Veranstaltungen des kommunalen 

Kinos 

 

http://www.ev-ju.de/


 
 

 eine 50 % Gebührenermäßigung auf den regulären 
Eintrittspreis des Freibades 

 einen ermäßigten Eintrittspreis bei allen städtischen 
 Kulturveranstaltungen 

Stadt Coesfeld  zurzeit keine Vergünstigungen bekannt 

Stadt Dülmen  Die Stadt Dülmen gewährt  
 einen Rabatt auf den Eintrittspreis des Freizeitbades 

Düb 
 eine Ermäßigung auf die Ausleihe von Schlittschuhen 

sowie für die Nutzung der Eisfläche  

Gemeinde Havixbeck 
 

 Die Gemeinde Havixbeck gewährt den freien Eintritt in das 
 Frei- und Hallenbad 

Stadt Lüdinghausen 
 

  Die Stadt Lüdinghausen gewährt 3,00 € Rabatt auf 
städtische   Theaterveranstaltungen der Kulturbühne 
Lüdinghausen 

  Das Jugendzentrum Exil gewährt einen 
Konzertpreisnachlass von 2,00 € auf den regulären 
Eintrittspreis  

  Das Kulturforum KAKTUS gewährt eine 
Gebührenermäßigung auf den regulären Eintrittspreis bei 
eigenen Kulturveranstaltungen 

Gemeinde Nordkirchen 
 

 Die Gemeinde Nordkirchen gewährt eine 50 % Gebühren-
 ermäßigung auf den regulären Eintrittspreis bei allen 
 gemeindlichen Kulturveranstaltungen 

Gemeinde Nottuln 
 

 Die Gemeinde Nottuln gewährt freien Eintritt für das  
 Frei- und Hallenbad 

Stadt Olfen 
 

 Die Stadt Olfen gewährt  
  freien Eintritt bei allen gemeindlichen 

Kulturveranstaltungen 
  freien Eintritt in das Hallenbad 
  einen Rabatt von 30 % beim Kauf einer Saisonkarte des 

Naturbades Olfen  

Gemeinde Rosendahl 
 

 Die Gemeinde Rosendahl gewährt eine 50 % Gebühren-
 ermäßigung auf den regulären Eintrittspreis bei allen  
 gemeindlichen Kulturveranstaltungen 

Gemeinde Senden 
 

 Die Gemeinde Senden gewährt eine Gebührenermäßigung 
 auf den regulären Eintrittspreis bei allen gemeindlichen 
 Kulturveranstaltungen 

 
Weitere Hinweise zu Vergünstigungen unter 
 

www.juleica.de 
 
oder 
 

Kreis Coesfeld 
Jugendamt 

Schützenwall 18 
48653 Coesfeld 

Tel.: 02541-185231 oder 185232 

http://www.juleica.de/

